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behaltsgebiete durch Beschluß festzulegen, für die Verbote 
und Nutzungsbeschränkungen gelten. Die Räte der Kreise 
bzw. Bezirke können dazu erforderliche Auflagen erteilen.

§30
Schutz des Wassers in Trinkwasserversorgungsanlagen

Das Trinkwasser und die Trinkwasserversorgungsanlagen 
sind vor Verunreinigungen zu schützen. Dazu haben die 
Rechtsträger, Eigentümer oder Nutzer ihre Trinkwasserver
sorgungsanlagen regelmäßig zu überwachen und in einem 
Zustand zu erhalten, der den Erfordernissen der Hygiene ent
spricht. Die hygienische Überwachung von Trinkwasserver
sorgungsanlagen ist durch die Staatliche Hygieneinspektion 
durchzuführen.

VI.
Instandhaltung und Ausbau der Gewässer 

und wasserwirtschaftlichen Anlagen

§31
Grundsatz

Die Oberflächengewässer und die dazugehörigen wasser
wirtschaftlichen Anlagen sind zur Regulierung des Wasser
abflusses, zur Erhaltung oder Wiederherstellung ihrer Nutz
barkeit sowie zur Erhaltung der Staatsgrenze in den Grenz
gewässern entsprechend den Erfordernissen instandzuhalten 
und aüszubauen.

§32

Verantwortung für Instandhaltung und Ausbau

(1) Die Verantwortung für die Instandhaltung und den Aus
bau der Gewässer und der dazugehörigen wasserwirtschaft
lichen Anlagen haben

a) die Wasserwirtschaftsdirektionen für die ihnen zugeord
neten Gewässer,

b) das Wasserstraßenaufsichtsamt der Deutschen Demokra
tischen Republik für die Binnenwasserstraßen und das 
Seefahrtsamt der Deutschen Demokratischen Republik 
für die Seewasserstraßen, die in der Anlage genannt sind,

c) die Räte der Kreise für die zugeordneten Gewässer der 
Landwirtschaft.

(2) Die Verantwortung für die Instandhaltung und den Aus
bau der übrigen Gewässer und der dazugehörigen wasser
wirtschaftlichen Anlagen, Dränungen und Bewässerungsanla
gen haben deren Rechtsträger oder Eigentümer oder die Ge
wässernutzer.

(3) Die Verantwortung für die Instandhaltung von Gebäu
den, Mauern und sonstigen Anlagen, die das Ufer bilden, in 
das Gewässerbett hineinragen, dieses unter- oder überqueren 
sowie von Überbauungen haben deren Rechtsträger oder 
Eigentümer oder die Gewässernutzer.

(4) Über die Instandhaltungspflicht gemäß den Absätzen 2 
oder 3 entscheidet erforderlichenfalls die Staatliche Gewässer
aufsicht.

§33
Planung und Durchführung der Instandhaltung 

und des Ausbaues 1

(1) Die für die Instandhaltung und den Ausbau von Gewäs
sern Verpflichteten haben die Instandhaltungs- und Ausbau
maßnahmen miteinander abgestimmt zu. planen und deren 
Vorbereitung und Durchführung zu koordinieren. Sie sind 
berechtigt, in und an Gewässern und auf Anliegergrund
stücken die zur Instandhaltung und zum Ausbau sowie zur 
Bekämpfung von naturbedingten Extremlagen erforderlichen

Maßnahmen vorzunehmen. Dabei sind Beeinträchtigungen der 
Anliegergrundstücke und der Gewässernutzungen weitgehend 
auszuschließen.

(2) Die Anliegergrundstücke sind so zu nutzen und instand
zuhalten, daß das Gewässerbett und die Ufer nicht gefährdet 
sowie der geregelte Wasserabfluß und die Instandhaltung der 
Gewässer nicht behindert werden können. Die Räte der Kreise 
können in der für die Instandhaltung erforderlichen Breite 
Uferstreifen durch Beschluß festlegen. Sie können dazu Ver
bote und Nutzungsbeschränkungen erlassen sowie erforder
liche Auflagen erteilen.

(3) Die Gewässernutzer sind verpflichtet, auf Verlangen des 
Instandhaltungspflichtigen die Ausübung ihrer Nutzung vor
übergehend ganz oder teilweise einzustellen, soweit es zur 
Durchführung der Instandhaltung und des Ausbaues notwen
dig ist.

VII.

Hochwasser- und Küstenschutz

§34
Grundsatz

Der Hochwasser- und der Küstenschutz sind Aufgaben der 
Staatsorgane und der Betriebe, die unter Mitwirkung der 
Bürger und ihrer gesellschaftlichen Organisation zu lösen 
sind. Diese Aufgaben sind vorrangig durch vorbeugende Maß
nahmen zu sichern-. Der Hochwassermeldedienst ist durch das 
Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft wahr
zunehmen.

.)

§35
Verantwortung für Hochwasser- 

und Küstenschutzanlagen

(1) Die Errichtung, die Instandhaltung und der Betrieb von 
Anlagen, die dem gesellschaftlichen Hochwasser- oder Küsten
schutz dienen, sind Aufgaben der Wasserwirtschaftsdirektio
nen.

(2) Die Errichtung, die Instandhaltung und der Betrieb von 
Anlagen, die ausschließlich dem Schutz einzelner betrieblicher 
Objekte oder Anlagen vor Hochwasser, Sturmhochwasser, 
Eisgefahren oder Auswirkungen von Starkniederschlägen 
dienen (betrieblicher Hochwasser- und Küstenschutz), obliegen 
den Rechtsträgern oder Eigentümern der zu schützenden Ob
jekte oder Anlagen.

(3) Hochwasser- und Küstenschutzanlagen, insbesondere 
Deiche mit ihren Vorländern und Dünen, dürfen nicht beschä-7 v
<^igt oder zweckentfremdet genutzt werden.

§36
Hochwassergebiete und Deichschutzstreifen

(X) Durch die Räte der Bezirke sind die Gebiete zwischen 
Wasserlauf und Deich oder Hochufer sowie weitere Gebiete, 
die bei Hochwasser häufig überstaut, durchflossen oder für 
die Hochwasserentlastung und -rückhaltung beansprucht 
werden, und die Deiche als Hochwassergebiete durch Beschluß 
festzulegen.

(2) Die Räte der Bezirke können Deichschutzstreifen für die 
Instandhaltung und die Hochwasserabwehr durch Beschluß 
festlegen.

(3) Für Hochwassergebiete und Deichschutzstreifen gelten 
Verbote" und Nutzungsbeschränkungen. Die Räte der Bezirke 
können dazu erforderliche Auflagen erteilen.


